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19.diess. gestellten Verschiebungsantrag3 fest, eventuell beantragt er, den Antrag 
des Justiz- und Polizeidepartements abzulehnen.

Mit 3 gegen 1 Stimme wird aber der Verschiebungsantrag verworfen.
Da der in Urlaub abwesende Chef des Justiz- und Polizeidepartements, Herr Bun

desrat Welti, welchem der Beschlussesentwurf des Herrn Bundespräsidenten Droz 
von lezterem zur Einsichtnahme mitgeteilt worden, sich mit diesem einverstanden 
erklärt hat, kommt nur noch diese Vorlage gegenüber dem eventuellen Antrage des 
Herrn Bundesrates Ruchonnet in Frage.

Nach gewalteter Beratung wird mit drei gegen 1 Stimme der Entwurf des Herrn 
Bundespräsidenten Droz zum Beschlüsse erhoben.

Derselben lautet: [...].4

3. Ruchonnet hatte den Antrag gestellt, m it der Beratung der Angelegenheit bis zur Rückkehr des 
Vorstehers des Justiz- und Polizeidepartem ents, Welti, zuzuwarten, und er hatte diesen dam it 
begründet, dass [ ...]  der Antrag auf Ausweisung des Fürsten Krapotkine [...]  wegen der Vor
gänge vom 18. März und 21. April allein nicht begründet [sei], wegen der Beteiligung desselben 
bei der Redaktion des «Révolté» müsste aber auf gerichtlichem W ege vorgegangen werden und 
dessen Auftreten am Kongress in London falle, weil ausserhalb der Schweiz, hier nicht in 
Betracht / . . . / ( E  1004 1 /1 2 6 , Nr. 4167).
4. Es fo lg t der Wortlaut des Bundesratsbeschlusses betreffend die Wegweisung des Fürsten Peter 
K ropotkin aus der Schweiz ( BB1 1881, 3, S. 715—717).
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 2. September 188 f

4291. Vertragsunterhandlungen mit Japan, Vollmachten an den 
deutschen Gesanten in Tokio

Handels- und Landwirtschaftsdepartement. Antrag vom 29. August 1881

Die kaiserl. deutsche Gesantschaft macht mit Note vom 23. v. Mts.2 die Mittei
lung, dass die königl. grossbritannische Regierung die Vorschläge3 der deutschen 
Regierung für eine gemeinschaftliche Behandlung der Revision der mit Japan beste
henden Verträge angenommen und sich bereit erklärt habe, ihren Vertreter in Tokio 
alsbald mit entsprechenden Weisungen zu versehen. Die Gesantschaft fügt bei, dass, 
nachdem auch die übrigen europäischen Vertragsmächte schon vor einiger Zeit mit 
den Vorschlägen der deutschen Regierung sich einverstanden erklärt haben, es nach

1. Abwesend: Bavier, Schenk, Ruchonnet.
2. E 13 (B )/2 0 1 .
3. Vgl. dazu das deutsche Rundschreiben vom 18. 1 .1881  über die Revision des H andelsvertra
ges m it Japan: Deutschland. Bericht und tabellar: Zusammenstellung der neuen Tarifvor
schläge (E 13 (B )/2 0 1 ).
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der Ansicht der leztern sich empfehle, dass die Beantwortung der japanesischen Vor
schläge4 im Sinne des erzielten Einverständnisses möglichst bald erfolge; die kaiserli
che Regierung sei bereit, die unterm 7. März a.c. (PN° 1132) der Gesantschaft mitge
teilten Wünsche5 betreffend die Schweiz. Exportartikel bei den Unterhandlungen 
durch den deutschen Gesanten in Japan unterstüzen zu lassen.

Gemäss dem Antrage des Departements wird beschlossen:
1.) Der Erlass eines Schreibens an die deutsche Gesantschaft in Bern nach Ent

wurf, worin das erwähnte Anerbieten unter Verdankung angenommen und ihr förm
liche Vollmacht erteilt wird, dass der deutsche Gesante in Tokio bei den bevorstehen
den fraglichen Präliminarverhandlungen die Schweiz vertrete.

2.) Kenntnisgabe von dem Stande der Sache an den schweizerischen Generalkon
sul in Yokohama ebenfalls nach Entwurf, mit der Anzeige, dass der Bundesrat ihn als 
Commissär bezeichnet habe, damit er den deutschen Gesanten in Japan bei den 
Unterhandlungen unterstüze.6

A N N E X
E 13 (B )/201

Instruktionen des Bundesrates

R E V IS IO N  D E S S C H W E IZ .-JA P A N E S IS C H E N  H A N D E L S V E R T R A G E S

1.) Bei den bevorstehenden U nterhandlungen mit Japan wird der kais. deutsche Gesandte in 
Tokio, S. Excellenz Herr Eisendecher, die Schweiz vertreten. Der schweizerische Generalconsul in 
Yokohama, H err Arnold Wolff, ist als Commissär ernannt & beauftragt, den k. deutschen G esand
ten bei den Unterhandlungen zu unterstützen & allfällig nöthige Aufschlüsse hinsichtlich der 
schweizerischen Interessen demselben zu ertheilen.

2.) Die Instructionen sind in Übereinstimmung mit den von Deutschland & England ihren V er
tretern ertheilten Instructionen folgende:

Der Bundesrath habe bei den bisherigen Verhandlungen mit Japan stets eine Revision & nicht 
eine Abrogation des bisherigen Vertrages als Ausgangspunkt genommen. Eine Abänderung könne 
daher nicht einseitig, sondern nur im gegenseitigen Einverständniss vorgenommen werden. Der 
Bundesrath wolle vor Allem die bestimmten & detaillirten Abänderungsvorschläge Japan’s ken
nen, um einen Einblick zu gewinnen, wie sich nach denselben die Handelsverhältnisse zwischen 
beiden Ländern gestalten würden. Der im September 1880 von der japanesischen Gesandtschaft in 
Paris dem Bundesrathe vorgelegte Entwurf7 zu einem neuen Vertrage bietet keinen befriedigenden 
Ersatz für den bisherigen Vertrag & ist für die Schweiz nicht annehmbar.

3.) Der deutsche Gesandte, welcher die Schweiz bei den Präliminarunterhandlungen repräsen- 
tirt, hat keine Vollmacht, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen; der Schweiz. Generalconsul eben
falls nicht.

4.) Wie bereits unter Ziffer 2 angedeutet, handelt die Schweiz ganz in Übereinstimmung mit 
Deutschland & England.

4. Vgl. die Proposed New Treaties between Japan and Foreign Powers vom 1 6 ./1 7. 7 .1880{E 
13 (B )/201).
5. E 13 (B )/201.
6. Beide Schreiben in: E 13 (B )/201 . Vgl. auch den Annex.
7. Nicht abgedruckt.

dodis.ch/42177dodis.ch/42177

http://dodis.ch/42177

	Bd03_00000516
	Bd03_00000517

